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Die neoliberale Gouvernementalität des Sozialen 
Die Offene Methode der Koordinierung in der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie

Stefanie Wöhl

Dieser Artikel wendet Foucaults Theorieperspektive der Gouvernementalität und 
die daraus entstandenen „studies of governmentality“ (Osborne 2001) auf die Offene 
Methode der Koordinierung (OMK) und Gender Mainstreaming an und untersucht, 
wie Gender Mainstreaming im Rahmen der Europäischen Beschäftigungsstrategie 
mit der Offenen Methode der Koordinierung so eingesetzt wird, dass Geschlechter-
gleichheit auf Beschäftigungsfähigkeit von Frauen reduziert wurde.
Folgt man den Gouvernementalitätsanalysen, dann lässt sich der europäische In-
tegrationsprozess als eine Form des Regierens beschreiben, in der ökonomische 
Wissenspraktiken mit weiteren Regierungstechnologien zusammenfallen. Diese 
Regierungstechnologien bestehen sowohl in politischen Rationalitäten wie dem 
Wettbewerbsprinzip, Subjektivierungsstrategien als auch Wissenspraktiken und ih-
ren Anwendungen in z.B. peer-review-Verfahren des Vergleichs von Mitgliedstaaten 
(Haahr 2004). Eine gouvernementalitätstheoretische Perspektive ermöglicht es, di-
ese Konstruktionsprozesse (supra-)staatlicher Regierungstechnologien und ihre 
Wissensformen zu analysieren, die Grundlage einer dauerhaften Institutionalisie-
rung von Machtverhältnissen sind. Gleichzeitig können auch Konstruktionsprozesse 
von StaatsbürgerInnen als aktive, selbstverantwortliche Subjekte untersucht werden. 
Damit wird eine Analyseperspektive eingenommen, die sowohl geschlechtsspezi-
fische Subjektkonstitutionsprozesse als auch makropolitische Steuerungsinstru-
mente in den Blick nimmt (Haahr/Walters 2005). 
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Es stellt sich daher die Frage, wie der europäische Raum als Europäische Union 
im Bereich der  Beschäftigungspolitik regiert wird und welche Strategien, Wissen-
spraktiken, AkteurInnen und Diskurse dabei wirkmächtig werden. Machttheoretisch 
ist entscheidend, welche Identitätsvorstellungen, politischen Projekte und Normen 
umgesetzt werden konnten und wie die Geschlechterverhältnisse so auf neuem Ni-
veau regiert werden. Gender Mainstreaming müsste dann beispielsweise die Kritik 
an einer derzeitig angebotsorientierten, auf Beschäftigungsfähigkeit ausgerichteten, 
Beschäftigungspolitik umfassen, um die strukturellen Bedingungen als Ursache von 
Arbeitslosigkeit zu markieren und sie nicht allein auf die persönliche Verantwortung 
der ArbeitnehmerInnen zu reduzieren. Meine These ist, dass Gender Mainstream
ing einem marktförmigen Umbau der Gesellschaft in der Europäischen Union ge-
genüber steht, in das es sich institutionell als Verwaltungsmodernisierung einfügt. 
Deshalb konnte es bisher auch nur begrenzt Handlungsfähigkeit im Rahmen der 
Beschäftigungspolitik gegen ungleiche Geschlechterverhältnisse auf nationalstaat-
licher sowie suprastaatlicher Ebene der EU erzielen (vgl. die Beiträge in Beveridge/
Velluti 2008; Hafner-Pollock/Burton 2008; Wöhl 2007). 
Im Folgenden möchte ich zuerst einen Blick auf die Entwicklungsdynamik europä-
ischer Strategien und Politiken werfen, gegenüber denen sich Geschlechterpolitiken 
situieren bzw. an die sie angepasst wurden. Anhand der OMK und von Gender Main-
streaming möchte ich diskutieren, welche machstrategische Wirkung diese Mittel in 
den Mitgliedstaaten in der Beschäftigungspolitik entfalten.

Regieren in Europa: die Offene Methode der Koordinierung in der 
Beschäftigungspolitik

Gender Mainstreaming wurde zu einem Zeitpunkt in den europäischen beschäfti-
gungspolitischen Leitlinien des Amsterdamer Vertrages implementiert, zu dem die 
ökonomische Integration im Verhältnis zur sozialen Integration in Europa bereits 
weit vorangeschritten war. Erst mit der Festlegung im Beschäftigungskapitel des 
Amsterdamer Vertrages wurde die Förderung und Schaffung von Beschäftigung und 
Chancengleichheit als ein gleichrangiges Ziel der europäischen Wirtschafts- und 
Sozialpolitik 1997 rechtlich verankert. Bis dahin zeichnete sich der Integrationspro-
zess eher durch die Förderung der Wirtschafts- und Währungsunion, die starke Bin-
nenmarktorientierung, eine restriktive Fiskalpolitik und eine Politik der Preis- und 
Geldwertstabilität der Europäischen Zentralbank (EZB) aus (Young 2003). Durch 
die Unabhängigkeit der EZB von den europäischen Regierungen und der EU-Kom-
mission und durch Kapitel 2, Artikel 105 des Amsterdamer Vertrages wird der Preis-
stabilität nach wie vor Vorrang vor anderen Zielen eingeräumt (Maier 2002, 169).
Zwar gibt es auf europäischer Ebene bereits verschiedene Richtlinien, die die Chan-
cengleichheit und den Schutz weiblicher Arbeitnehmerinnen garantieren sollen (vgl. 
Jünemann/Klement 2005), jedoch sind diese nicht als koordinierte Sozialpolitik und 
im Sinne einer positiven Integration insgesamt zu bewerten, sondern eher als einzelne 
Zugeständnisse an die sozialen AkteurInnen. Anders als bei den stabilitätspolitischen 
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Vereinbarungen gibt es im Beschäftigungskapitel keine rechtlich verbindlichen Maß-
nahmen, sondern die Mitgliedstaaten sind lediglich auf der Basis gemeinsamer un-
verbindlicher Leitlinien dazu verpflichtet, einen Nationalen Aktionsplan (NAP) zu 
erstellen, der neben sozialer Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit auch die Beschäf-
tigungspolitik thematisiert. In diesen NAP werden die von den jeweiligen Mitglied-
staaten getroffen Initiativen für das jeweilige Jahr beschrieben. Dieser auf dem Gipfel 
von Luxemburg 1997 beschlossene Prozess zur Förderung der Beschäftigung und 
weiterer sozialpolitischer Komponenten soll mit der Offenen Methode der Koordi-
nierung (OMK) vorangetrieben werden. Diese sieht vor, die getroffenen Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten in einem offenen Verfahren des politischen Benchmarkings zu 
vergleichen. Da die OMK von ihrer inhaltlichen Definition her ein weiches Steue-
rungsverfahren ist, das den unterschiedlichen Typologien von Wohlfahrtsstaaten in 
der Europäischen Union einerseits ein größtmöglichstes Maß an Handlungsfreiheit 
lässt, andererseits durch „best practices“ und politisches Benchmarking ein kompe-
titives Element in die Sozialpolitiken der Mitgliedstaaten einführt, ist fraglich, wie 
diese Methode Wirkung erzielen kann. Denn ob durch gemeinsam getroffene Indi-
katoren politische Lernprozesse angeregt werden, die vergleichbare, jedoch unter-
schiedliche nationale sozial- und arbeitsmarktpolitische Bereiche durch die OMK 
verändern, ist bisher nicht erwiesen und oft eine Frage der Koinzidenz (Beveridge/
Velluti 2008; Borras/Greve 2004). Die bis heute schwach implementierte europäische 
Sozialpolitik ist aufgrund des Subsidaritätsgebotes daher um politische Verfahren er-
weitert worden, die sich durch das politische Benchmarking in die Marktlogik des 
Integrationsprozesses einfügen. Probleme der Implementierung der europäischen Be-
schäftigungsstrategie lassen sich daher auch in diesem Zusammenhang vermerken: 
Ergebnisse und Auswertungen der NAP sind bisher auf die Beschäftigungsfähigkeit 
gerichtet, einige Untersuchungen zur Entwicklung des Unternehmergeistes liegen 
ebenfalls vor (Jacobsson/Schmid 2004; Rubery 2005; Pascual 2008, 180 ff.). In den 
meisten Ländern wird in erster Linie jedoch das Ziel der Verbesserung der Beschäf-
tigungsfähigkeit umgesetzt, nicht aber die Stärkung der Maßnahmen zur Chancen-
gleichheit; auch die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen konnten bisher 
nicht beseitigt werden (Beveridge/Velluti 2008; European Commission 2007a/b).
Die defizitäre Umsetzung von Chancengleichheit als Ziel der beschäftigungspoli-
tischen Leitlinien scheint auch daran zu liegen, dass keine klare Verbindung zwi-
schen Beschäftigungspolitik und makroökonomischen Faktoren hergestellt wird und 
somit auch die Indikatorenbildung schwierig ist. Zugleich findet keine Umorientie-
rung in den makroökonomischen Prioritäten statt, sodass nationale Haushaltseffekte 
unberücksichtigt bleiben und oft keine zusätzlichen finanziellen Mittel für die Be-
schäftigungspolitik bereitgestellt werden (Hoskyns 2008). Vielmehr reflektieren die 
NAP die bereits bestehenden nationalen Programme, als dass sie den Empfehlungen 
der Kommission folgen würden (Jacobsson/Schmid 2002, 71).
Die OMK setzt in ihrer Anwendung nun auf „best practices“ und politisches Bench-
marking. Durch gemeinsam festgelegte Indikatoren sollen politische Lernprozesse 
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angeregt werden, diese wiederum sollen genutzt werden, vergleichbare, jedoch un-
terschiedliche nationale sozialpolitische Bereiche zu verändern. Das Benchmarking 
als ein Prozess des „learning by comparing“ ist jedoch als problematisch anzusehen, 
denn es birgt die Gefahr, demokratische Prozesse zu unterminieren. Der Fokus wird 
auf institutionelle Reformen verengt, die allein an betriebswirtschaftlichen Krite-
rien ausgerichtet werden. Da das Benchmarkingverfahren aus der Betriebswirt-
schaftslehre stammt, ist es primär darauf ausgerichtet, Leistungen und finanzielle 
Gewinne verschiedener Firmen zu vergleichen. Es stellt somit die Output-Orien-
tierung in den Mittelpunkt und dient als Informationsfilter, um anhand der als rele-
vant erachteten Indikatoren optimale Entscheidungen zu treffen (Devetzi/Schmitt 
2002; Tidow 1999). Die grundlegende Idee des Benchmarkingverfahren ist, dass 
bestimmte Firmen bessere Leistungen erzielen aufgrund einer firmenspezifischen 
indikatorengeleiteten Praxis, und dass diese Praxis auf andere Firmen übertragen 
werden könne. Jedoch werden auch Probleme in diesem Verfahren gesehen, da man 
eine Firmenkultur und -praxis nicht entkoppelt von den jeweiligen lokalen, regio-
nalen, ökonomischen sowie kulturellen Dimensionen betrachten könne und somit 
die Frage auftaucht, was denn überhaupt „best practice“ sei (Lundvall/Tomlinson 
2002). Das politische Benchmarking, wie auch in der OMK angewandt, fällt in die-
sen Bereich des „learning by comparing“. Seit Anfang der 1980er Jahre haben poli-
tische Lernprozesse durch Leistungsvergleich insgesamt erheblichen Aufschwung 
erfahren. Hierzu zählen beispielsweise Performance-Indikatoren für den interna-
tionalen Vergleich von Bildungs- und Gesundheitssystemen der OECD sowie Be-
schäftigungs- und Städterankings, wie sie die Bertelsmannstiftung durchführt. Die 
Durchführung von Vergleichen in politischen Entscheidungsprozessen ist so gese-
hen ein seit längerem genutztes Instrumentarium, das auf regionaler, nationaler und 
transnationaler Ebene jedoch zunehmend nach dem „best-practice“-Modell ausge-
richtet wird. Dabei wurden im politischen Benchmarkingverfahren die politischen 
Ziele von institutionellen AkteurInnen wie z.B. der Europäischen Kommission in 
der Vergangenheit häufig in Zusammenarbeit mit speziellen Interessensgruppen 
wie dem European Round Table of Industrialists vorgegeben (Tidow 1999). Die 
politischen Ziele wiederum werden von ausgewählten wissenschaftlichen Exper-
tInnen durch Indikatorenbildung legitimiert. Durch das politische Benchmarking-
verfahren wird der Druck auf die Reformpolitiken der Mitgliedstaaten im Bereich 
der Sozialpolitik dadurch erhöht, dass Konkurrenz durch Vergleiche hergestellt und 
dies positiv als „politischer Lernprozess“ konnotiert wird. Angesichts der unter-
schiedlichen Sozialstaatssysteme innerhalb der Europäischen Union ist dies jedoch 
höchst problematisch. Denn gerade das indikatorengestützte best-practice-Modell 
gibt so eine auf Wettbewerb gestützte Strategie vor, die kaum die nationalen be-
schäftigungs- und sozialpolitischen Probleme zu berücksichtigen vermag. Zugleich 
wird im politischen Prozess eine ökonomische Norm von Wettbewerbsfähigkeit 
gesetzt, die hinsichtlich ihrer demokratischen Legitimation nicht mehr hinterfragt 
wird. Zwar war man sich dieses Problems bereits bei der Indikatorenbildung be-
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wusst, hat aber dennoch weiterhin auf dieses Verfahren im Rahmen der OMK ge-
setzt (Ostheim/Zolnhöfer 2002).

Die OMK als gouvernementale Führung der Führung

Um einen machttheoretischen Zugang zur OMK zu bekommen, möchte ich einige 
Analogien zwischen der OMK als bestimmter Form des Regierens und ihrer inhalt-
lichen Ausgestaltung ziehen. Wie Jens Henrik Haahr feststellt, ist die OMK eine 
Form von „advanced liberal government“ (Haahr 2004, 209), wie es in den Gouver-
nementalitätsstudien für moderne, neoliberale Formen des Regierens bereits in an-
deren Politikbereichen konstatiert wurde (vgl. Dean 1999; Cruikshank 1999). Haahr 
schlägt in Anlehnung an Foucault eine Definition von Regieren vor, die die Führung 
der Führung auf eine rationale, kalkulierende Weise vornimmt, um Politiken zu ver-
ändern und dabei keinen zentralen Ort der Machtausübung mehr braucht (vgl. Haahr 
2004, 11). Haahrs Interpretation der OMK als der Frage nach dem „Wie“ des Regie-
rens und Regiert-Werdens verbindet also die Frage nach dem eingesetzten Wissen 
und der rechten Form des Regierens mit dem Aufsuchen der lokalen Orte der Macht. 
Haahr interpretiert die OMK als eine Form der gouvernementalen Führung, die Re-
gieren unter bestimmten, selbstreflexiv gestalteten, Rationalitätskriterien anleitet.
Es stellt sich daher die Frage, warum die OMK als politisches Instrument zum jet-
zigen Zeitpunkt eingesetzt wird und sich auf betriebswirtschaftliche Verfahren stützt. 
Diese zeitdiagnostische Analyse der OMK führt Haahr auf die Verschiebungen des 
Verständnisses von Gesellschaft zurück: Während keynesianische Wohlfahrtsstaats-
politiken noch auf nationale Gesellschaften setzten und zu deren Wohl und Erhalt 
handelten, würden nun mit neoliberalen Vorstellungen individualistische Vorstel-
lungen in den Vordergrund treten und spätestens seit der Ära Thatcher die Vorstel-
lung von Gesellschaft verändern, indem sie sie schlichtweg negieren.

The changing understanding of society in turn makes possible a government which is not 
the government of society in the welfarist sense: no longer that of securing a set of social, 
economic and demographic processes, the basic problem of government becomes securing 
governmental mechanisms. (ebd.: 215)

Haahr sieht in dieser Form des Regierens sowohl eine Strategie der Unterwerfung 
der Individuen und nationalen Gesellschaften als auch einen Ermächtigungsprozess 
und betont die Ambivalenz dieses Prozesses. Übertragen auf die OMK ist dies be-
reits eingetreten, da nicht mehr direkt seitens der EU-Institutionen reguliert wird, 
sondern auf die Sozialpartner in Kooperation mit nationalen Regierungsinstituti-
onen gesetzt wird. Die dahinter liegende Vorstellung, dass diese Techniken des Re-
gierens am besten geeignet seien, diese Politikfelder zu gestalten, wird zum nicht 
mehr hinterfragten Common Sense, da es rational erscheint, so und nicht anders 
zu handeln. Zumal damit das Gebot der Subsidiarität im Feld der Beschäftigungs-
politik eingehalten wird. Es stellt sich jedoch die Frage, warum die Europäische 
Kommission in anderen Politikfeldern viel stärker bereit ist, regulativ einzugreifen, 
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und nicht mit größerer Distanz regiert. Das Übertragen ökonomischer Prinzipien 
wie das Benchmarking als Inhalt und Methode von Politik stellt auch eine Form 
des Regierens dar, das sich rational nach Marktkriterien ausrichtet, die messbar und 
vergleichbar sind. Somit ist aber die Ökonomie nicht mehr ein begrenzter Bereich 
menschlichen Handelns und Regierens, sondern umfasst normativ gesehen prinzi-
piell alle Formen sozialen und (supra-)staatlichen Handelns (vgl. Gordon 1991, 43). 
Das Ökonomische als Leitprinzip trennt dann nicht mehr zwischen Markt und Staat, 
sondern ist immanenter Teil supra- und nationalstaatlichen Handelns, da der Markt 
nicht mehr Regierungshandeln begrenzt, sondern immer schon programmatisch vor-
gibt, nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage zu handeln (vgl. Foucault 2004).
Stephen Gill (1995) hat in Anlehnung an Foucault diese Entwicklung als eine Form 
des disziplinierenden Neoliberalismus in einem globalen Panoptikum beschrieben, 
in der diese Form des Regierens bis in die Individuen hinein wirkt. Die Selbstaus-
richtung sozialer Kriterien nach dem Marktprinzip und die damit verbundene Ver-
antwortungsübertragung auf den Einzelnen, eigene Sozialvorsorge zu betreiben, 
unterläuft historisch den bisher bestehen Sozialpakt einzelner Wohlfahrtsstaaten. 
Gerade im Bereich Beschäftigung und Renten hat sich eine Verantwortungsver-
schiebung von kollektiver Solidarität zu individuellen Problemlösungsstrategien 
vollzogen (Wöhl 2007). Haahr verweist auf diese Problematik auch innerhalb der 
OMK, sich zumindest programmatisch diesem Modus des Vergleichs unterstellen 
zu müssen. Dadurch wird strategisches Handeln und individuelle Verantwortung der 
BürgerInnen forciert und es findet eine Risikoverschiebung statt, die langfristig von 
einzelnen Mitgliedstaaten als Technologie des Regierens aufgegriffen werden muss 
(Haahr 2004, 223). Somit wird diese Technologie des Selbstmanagements sowohl 
auf Mikro-, Meso- als auch auf der Makroebene verallgemeinert. Dies beinhaltet 
nicht nur Ermächtigungs- oder Disziplinierungsprozesse auf individueller oder nati-
onalstaatlicher Ebene, die als unintendierte Effekte auch positive Resultate erzielen 
können, sondern auch die strategische Ausrichtung unter dem Wettbewerbsprinzip 
als dem Leitprinzip einer europäischen Gesellschaftsformation. 
Aus einer gouvernementalitätstheoretischen Perspektive ist der europäische Integra-
tionsprozess eine politische Konstruktion, die auf vielfältigen Ebenen stattfindet: als 
Diskurs über die politische Unionsbürgerschaft auf nationaler und supranationaler 
Ebene, die europäische StaatsbürgerInnen auch auf der Subjektebene ansprechen 
soll; als lokaler, nationaler und intergouvernementaler Raum, der Lösungen für be-
stimmte Problemfelder bereitstellen muss, die definieren, wer und was in diesem 
geographischen Raum wie regiert werden soll. Zugleich ist der Integrationsprozess 
nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges seit 1956 auch eine spezifische 
Weise, diesen Raum harmonisieren zu wollen. In diesem Sinne ist die europäische 
Integration ein umstrittenes Feld und Konzept und nicht ein Prozess, der sich selbst-
verständlich fortsetzt (vgl. Walters 2004). Die OMK ist insofern die entsprechende 
Methode, als sie die auf Wettbewerb ausgerichtete Politik der EU koordiniert und 
programmatisch vorantreibt und in diesem Sinne harmonisiert. Dass dabei diese 
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Strategie nicht unbedingt ihre diskursive Wirkung auch materiell entfaltet, deckt 
sich mit der Annahme, dass Diskurse sich nicht einfach in passgenaue Strategien 
umsetzen und diese Strategien auch scheitern können (vgl. Bröckling et. al. 2000).
Unterschiedliche AkteurInnen (Mitgliedstaaten, Sozialpartner, EU-Kommission) 
auf verschiedenen Feldern (lokal, national, supranational) werden Teil dieser Tech-
nologie des Regierens, die gleichzeitig die Rationalitätskriterien vorgibt, um Europa 
zu konstruieren, zu regieren und europäische Probleme zu lösen. Verschiedene zivil-
gesellschaftliche AkteurInnen werden dabei nicht nur mobilisiert, um selbstverant-
wortlich zu handeln, „but to proliferate various technologies of power – including 
mechanisms of partnership, techniques of empowerment, procedures of benchmar-
king and methods of best practice” (Haahr/Walters 2005, 119). Diese Regierungs-
technologien über verschiedene Räume hinweg und von verschiedenen AkteurInnen 
implementieren zu lassen, macht diese Regierungstechnologie nicht nur zu einer 
Ideologie, sondern transformiert nationalstaatliche Gesellschaften zu einem „field of 
energies (...) capable of generating its own ‘solutions’ to social and ethical problems” 
(ebd.). Die Gewerkschaften als Sozialpartner, Frauenorganisationen und kritische 
NGOs werden in diesem Zusammenhang auch nicht als tendenzielle Bedrohung die-
ser Politik wahrgenommen, sondern als Ressourcen, um das Ziel eines wettbewerbs-
fähigen, wissensbasierten Europas zu erreichen.

Gender Mainstreaming (GM)

Inwiefern Regierungsprozesse als intellektuelle Technologien und Strategien auf 
die Individuen wirken können, kann anhand von Gender Mainstreaming erläutert 
werden: Einerseits ist GM eine makropolitische Regierungsweise, die von supra-
staatlicher Ebene nun als Top-Down-Prozess an die Mitgliedstaaten als umzuset-
zendes Ziel bürokratisch vorgegeben wird, in den beschäftigungspolitischen Leit-
linien der EU implementiert wurde und das die jeweiligen nationalen Regierungen 
selbst in ihrer Verwaltung als Strategie der Reform einsetzen sollen. Andererseits 
geht es im Prozess von Gender Mainstreaming im mikropolitischen Fokus auch 
um die Entwicklung von Genderkompetenzentwicklung und Gendertraining der 
jeweiligen zuständigen Personen in den Ministerien, kommunalen Verwaltungs-
einrichtungen, Verbänden, Vereinen, Gewerkschaften und Bildungseinrichtungen. 
Diese Kompetenzentwicklung ist rückgebunden an das wissenschaftliche Wissen 
über Geschlechterverhältnisse. Daher ist Gender Mainstreaming auch eine intel-
lektuelle Strategie, die die zuständigen Personen ermächtigen soll, Wissen über die 
Geschlechterverhältnisse zu entwickeln. Diese Personen sollen wiederum dafür 
Sorge tragen, Prozesse zu initiieren und zu koordinieren, die Ungleichheiten zwi-
schen den Geschlechtern in staatlichen Strukturen sichtbar und veränderbar machen. 
Dabei geht es vor allem um das Wissen und die Kompetenz, das die Verwaltungs-
beamtInnen und weitere verantwortliche Personen sich subjektiv aneignen sollen, 
um diesen Prozess erfolgsorientiert zu generieren. Anspruch dieser Trendwende ist 
es, Handlungsmöglichkeiten des Subjektes zu erweitern. „Statt der systematischen 
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Erarbeitung von Fach- und Sachwissen steht also der Subjektbezug, insbesondere 
die Handlungsfähigkeit der fachlichen Akteure im Mittelpunkt“ (Smykalla 2003, 
41). Hier wird direkt staatlicherseits auf eine intellektuelle Strategie der Führung 
zurückgegriffen, die nicht mehr auf gezielte Staatsinterventionen setzt, sondern aus 
„größerer Distanz“ (Rose 2000) durch das Subjekt regiert. Diese größere Distanz 
beinhaltet kein räumliches Verständnis, sondern bedeutet, Staatsausgaben für auf-
wendige vorsorgende Sozialprogramme zu vermeiden und die Verantwortung für 
einen geschlechtergerechten Institutionenwandel auf das Subjekt zu übertragen. Die 
Ministerien des Bundes und der Länder setzen in ihren Trainings dabei auf Wissens-
vermittlung und Handlungsfähigkeit. Es geht um eine „Verknüpfung von Erkennen 
gleichstellungsrelevanter Aspekte im jeweiligen Tätigkeitsfeld und Umsetzung der 
Erkenntnisse im praktischen Handeln“ (Ministerium für Gesundheit und Soziales 
des Landes Sachsen-Anhalt 2003, 104). 
Aus einer gouvernementalitätstheoretischen Perspektive ist dies zugleich ein Prozess 
der Ermächtigung der handelnden Subjekte und eine bestimmte Vermittlung von 
Regierungswissen, -handlungen und bürokratischen Herrschaftstechnologien, die 
auf die Veränderung von Geschlechterverhältnissen zielen. Diese Herrschaftstech-
nologie ist aber nicht unbedingt als Emanzipationspotenzial zu verstehen, sondern 
als eine Technologie des Regierens, die ein wissenschaftliches Wissen mit weiteren 
Regierungspraktiken verbindet. Offen ist in diesem Prozess der Ausgang: Was als 
Ermächtigung im Sinne eines kritischen Wissens über Geschlechterkonstruktionen 
gelesen werden kann, kann zugleich auch bedeuten, dass Geschlechterstereotypen 
eventuell verfestigt werden und der Markt der Gendertrainings sich aus (legitimen) 
Erwerbsgründen erhält und ausgebaut wird. Was in den Studien zur Gouvernemen-
talität als „governing at a distance“ beschrieben wurde, bedeutet, dass sich der inno-
vative Gehalt von Gender Mainstreaming aus denselben Praktiken generiert, die es 
zu transformieren sucht (Wöhl 2007). Das zeigt, wie ein ehemaliges Gegenwissen 
einer sozialen Bewegung Eingang in eine supra- und nationalstaatliche Praxis gefun-
den hat und sich unter neoliberalen Marktkriterien als nützlich erweisen muss, um 
sich überhaupt im hegemonialen Diskurs platzieren zu können. Ob dies in der Folge 
zu einem Mentalitäten- und Institutionenwandel führt, bleibt offen. In den Natio-
nalen Aktionsplänen zur Beschäftigungspolitik in Deutschland z.B. wurde Gleich-
heit zwischen den Geschlechtern nicht als Gerechtigkeitsproblem definiert, sondern 
das Konzept und die Vorstellung von Gleichheit ist rein arbeitsmarktorientiert und 
auf die Beschäftigungsfähigkeit von Männern und Frauen ausgerichtet (Wöhl 2007). 
Weitere Formen von Diskriminierung wie z.B. Diskriminierung nach Ethnie, Alter, 
Religion und sexueller Orientierung werden zwar genannt, aber es wird nicht auf 
die strukturellen Ursachen dieser Diskriminierungen als gesellschaftsrelevante Pro-
bleme eingegangen. Damit werden diese Formen von Diskriminierung nicht in ei-
nen Zusammenhang mit makropolitischen wirtschaftlichen Entwicklungen gerückt, 
sondern je nach Diskriminierungsform individualisiert. Dementsprechend muss der 
Staat dann auch nur auf die jeweilige diskriminierte „Gruppe“ zugeschnittene Pro-
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blemlösungsstrategien anbieten. Diese Form des Regierens ist dann ein Regieren 
durch die verschiedenen Subjektpositionen und Gruppen hindurch, in Form ihrer 
Aktivierung z.B. bei älteren Arbeitslosen oder Langzeitarbeitslosen.
Dies zeigt, inwiefern sich auch ein emanzipatives Gleichstellungsprojekt den Kri-
terien des Marktes und der Verwaltungsreform anpassen muss, anstatt diese grund-
sätzlicher in Frage zu stellen, um überhaupt Umsetzungschancen zu haben und auch 
in modernisierten Verwaltungen implementiert zu werden (Peinl u.a. 2005). Weder 
die Rationalität des Marktes als Handlungen leitende Instanz von Gender Mainstre-
aming noch die erst zu schaffenden Arbeitsplätze für Frauen (und Männer) wer-
den hier kritisch hinterfragt. Somit bleibt Gender Mainstreaming ein politisch um-
kämpftes Feld, wie bisherige Frauenförderung auch, das den  lokalen und nationalen 
politischen Kräfteverhältnissen entsprechend gestaltet wird. In Zeiten betriebs- und 
marktwirtschaftlichen Effizienzdenkens ist dabei fraglich, ob demokratische Pro-
zesse der Ermächtigung – und als ein solcher ist auch Gender Mainstreaming inten-
diert – als Selbstermächtigung gedeutet oder nicht eher als Selbstunternehmertum 
umgedeutet werden. 

Fazit

In meiner Argumentation habe ich gezeigt, wie durch die OMK sozialstaatliche Poli-
tiken so umgestaltet werden, dass sie dem Marktprinzip und einer Wettbewerbslogik 
entsprechen. Geschlechtergleichheit wird in der europäischen Beschäftigungsstra-
tegie und in den deutschen NAP im Rahmen von Gender Mainstreaming als Be-
schäftigungsfähigkeit interpretiert. Dies steht im Widerspruch zu der Intention, die 
Gender Mainstreaming hat, und ambivalente oder gegenteilige Effekte sind in seiner 
Umsetzung daher nicht auszuschließen. Die bis heute schwach implementierte euro-
päische Sozialpolitik ist damit durch weiche Steuerungsformen wie OMK und Ge-
nder Mainstreaming ergänzt worden, die den wirtschaftpolitischen Projekten der EU 
nicht viel entgegensetzen können, außer sich diskursiv in einen Mentalitätenwandel 
einzuschreiben. Frauenpolitik steht daher weiter vor dem Problem, wie verfestigten 
Herrschaftsstrukturen und hegemonialen Machtverhältnissen entgegengewirkt wer-
den könnte. Es stellt sich die Frage, wie eine Gesellschaft jenseits des Marktprinzips 
Wirklichkeit werden könnte, die nicht nur auf Eigenverantwortung und Marktkrite-
rien setzt, sondern die soziale Bezogenheit der Menschen in der Gesellschaft wieder 
in den Vordergrund rückt.
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